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Anlage II.16 Fachspezifische Bestimmungen – Studienfach „Geschichte“ 

I. Fachspezifische Studienziele 

Ziel des Studienfaches ist die Vermittlung der für den Übergang in die Berufspraxis oder den 

weiterführenden Masterstudiengang notwendigen gründlichen Fachkenntnisse und der 

Fähigkeit, die zentralen Zusammenhänge des Fachs zu überblicken und grundlegende 

wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

Absolvent*innen des Bachelor-Fachs "Geschichte" besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen 

wissenschaftlichen Arbeiten und haben sich umfangreiche Kenntnisse zur Geschichte und 

Kultur in den vier Epochen Alte, Mittelalterliche, Frühneuzeitliche und Neuzeitliche Geschichte 

erarbeitet. Sie kennen grundlegende fachwissenschaftliche Begriffe, Theorien und Methoden 

der Geschichtswissenschaft und können diese anwenden, haben Überblickswissen über die 

Geschichte der vier Epochen erhalten und die Fähigkeit zur sachgerechten Erschließung 

(Analyse und Interpretation) unterschiedlicher Quellenarten sowie im Hinblick auf den 

kritischen Umgang mit Positionen der Forschung eingeübt. Zudem haben sie 

eigenverantwortlich innerhalb der Profile Schwerpunkte gebildet. Diese Qualifikationen 

ermöglichen den Einstieg in verschiedene Berufsfelder (Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, 

außerschulische Weiterbildung, Tätigkeit in Unternehmen und Organisationen). Sie bereiten 

auch auf einen weiteren wissenschaftlichen Abschluss (Master) vor. 

II. Empfohlene Vorkenntnisse 

Sehr gute Lesekenntnisse des Englischen werden dringend empfohlen. 

III. Modulübersicht 

1. Kerncurriculum 

Es müssen Module im Umfang von wenigstens 66 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

a. Pflichtmodule 

Es müssen die folgenden drei Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 10 C erfolgreich 

absolviert werden: 

B.Gesch.01 „Vorlesungsmodul Einführung in die Geschichtswissenschaft“  (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.02 „Vorlesungsmodul Vormoderne (Alte Geschichte, Mittelalter)“  (3 C / 4 SWS) 

B.Gesch.03 „Vorlesungsmodule Moderne (Frühe Neuzeit, Neuzeit)“  (3 C / 4 SWS) 

Die Module B.Gesch.01-03 sind Orientierungsmodule. 

  



b. Wahlpflichtmodule 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 56 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Einführungsmodule 

Es müssen vier der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 26 C nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. Es muss aus jedem der 

Bereiche i-iv jeweils wenigstens ein Modul absolviert werden; dabei müssen zwei mit „a“ 

gekennzeichnete Module im Umfang von insgesamt 16 C und zwei mit „b“ gekennzeichnete 

Module im Umfang von insgesamt 10 C absolviert werden. 

i. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 5 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.11a „Einführungsmodul Alte Geschichte“    (8 C / 3 SWS) 

B.Gesch.11b „Einführungsmodul Alte Geschichte“    (5 C / 3 SWS) 

ii. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 5 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.12a „Einführungsmodul Mittelalter“     (8 C / 3 SWS) 

B.Gesch.12b „Einführungsmodul Mittelalter“     (5 C / 3 (SWS) 

iii. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 5 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.13a „Einführungsmodul Frühe Neuzeit“     (8 C / 3 SWS) 

B.Gesch.13b „Einführungsmodul Frühe Neuzeit“     (5 C / 3 SWS) 

iv. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von wenigstens 5 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.14a „Einführungsmodul Neuzeit“      (8 C/ 3 SWS) 

B.Gesch.14b „Einführungsmodul Neuzeit“      (5 C / 3 SWS) 

v. Die Module B.Gesch.11a, B.Gesch.11b, B.Gesch.12a, B.Gesch.12b, B.Gesch.13a, 

B.Gesch.13b, B.Gesch.14a und B.Gesch.14b sind Orientierungsmodule.  

 

bb. Aufbaumodule 

Es müssen wenigstens drei der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 24 

C erfolgreich absolviert werden; davon zwei der mit „a“ bzw. „b“ gekennzeichneten Module im 

Umfang von insgesamt 18 C. Zugangsvoraussetzung für die Aufbaumodule ist der Erwerb von 

mindestens 13 C in den Einführungsmodulen und der erfolgreiche Abschluss des 

Einführungsmoduls in der jeweiligen Epoche: 

  



B.Gesch.21a  „Aufbaumodul Alte Geschichte I“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.21b „Aufbaumodul Alte Geschichte II“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.21c „Aufbaumodul Alte Geschichte III“    (6 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.22a „Aufbaumodul Mittelalter I“     (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.22b „Aufbaumodul Mittelalter II“     (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.22c „Aufbaumodul Mittelalter“     (6 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.23a „Aufbaumodul Frühe Neuzeit I“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.23b „Aufbaumodul Frühe Neuzeit II“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.23c „Aufbaumodul Frühe Neuzeit“     (6 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.24a „Aufbaumodul Neuzeit I“     (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.24b „Aufbaumodul Neuzeit II“     (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.24c „Aufbaumodul Neuzeit“      (6 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.25a „Aufbaumodul Methoden und Theorien I“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.25b „Aufbaumodul Methoden und Theorien II“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.25c „Aufbaumodul Methoden und Theorien“   (6 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.26a „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte I“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.26b „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte II“  (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.26c „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte“   (6 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.27a „Aufbaumodul Globalgeschichte I“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.27b „Aufbaumodul Globalgeschichte II“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.27c „Aufbaumodul Globalgeschichte“    (9 C / 4 SWS) 

 

B.Gesch.28a „Aufbaumodul Wirtschafts- und Sozialgeschichte I“  (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.28b „Aufbaumodul Wirtschafts- und Sozialgeschichte II“  (9 C / 4 SWS) 

 

cc. Projekt- und Praktikumsmodule  

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 6 C erfolgreich 

absolviert werden. Das Modul B.Gesch.42 kann nur von Studierenden des lehramtbezogenen 

Profils absolviert werden:  

B.Gesch.41 „Projektmodul“ (6 C / 2 SWS) 

B.Gesch.41a „Projektmodul für Fachfremde“ (6 C / 2 SWS) 



B.Gesch.42 „Projektmodul (Lehramt)“ (3 C / 2 SWS) 

B.Gesch.43 „Projektmodul (zwei Semester)“ (12 C / 4 SWS) 

B.Gesch.51 „Praktikumsmodul I“ (6 C / 0 SWS) 

 

2. Studienangebot in Profilen des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengangs 

a. Fachwissenschaftliches Profil 

Studierende des Studienfaches „Geschichte“ können zusätzlich zum Kerncurriculum das 

fachwissenschaftliche Profil studieren. Dazu müssen 18 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erworben werden. 

aa. Es muss das folgende Modul im Umfang von 3 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.90 „Abschlussmodul“        (3 C / 2 SWS) 

bb. Es muss mindestens eines der folgenden Module im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.21cf „Aufbaumodul Alte Geschichte – fachwissenschaftliche Vertiefung“  

(6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.22cf „Aufbaumodul Mittelalter – fachwissenschaftliche Vertiefung“   

(6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.23cf „Aufbaumodul Frühe Neuzeit – fachwissenschaftliche Vertiefung“ 

          (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.24cf „Aufbaumodul Neuzeit – fachwissenschaftliche Vertiefung“ (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.25cf „Aufbaumodul Methoden und Theorien – fachwissenschaftliche Vertiefung“ 

         (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.26cf „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte - fachwissenschaftliche Vertiefung“

         (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.27cf „Aufbaumodul Globalgeschichte – fachwissenschaftliche Vertiefung“  

         (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.52 „Praktikumsmodul II (4 Wochen)“     (6 C / 0 SWS) 

cc. Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 9 C erfolgreich absolviert werden:  

B.Gesch.21af „Aufbaumodul Alte Geschichte – fachwissenschaftliche Vertiefung“ 

          (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.22af „Aufbaumodul Mittelalter – fachwissenschaftliche Vertiefung“  

          (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.23af „Aufbaumodul Frühe Neuzeit – fachwissenschaftliche Vertiefung“  

(9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.24af „Aufbaumodul Neuzeit – fachwissenschaftliche Vertiefung“  

          (9 C / 4 SWS) 



B.Gesch.25af „Aufbaumodul Methoden und Theorien I – fachwissenschaftliche Vertiefung“ 

          (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.26af „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte – fachwissenschaftliche Vertiefung“ 

          (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.27af „Aufbaumodul Globalgeschichte“     (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.28af „Aufbaumodul Wirtschafts- und Sozialgeschichte I – fachwissenschaftliche 

Vertiefung“         (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.53 „Praktikumsmodul III (6 Wochen)“    (9 C / 0 SWS) 

 

b. Berufsfeldbezogenes Profil 

Studierende des Studienfaches „Geschichte“ können zusätzlich zum Kerncurriculum das 

berufsfeldbezogene Profil im Umfang von 18 C studieren. Dazu müssen wenigstens vier der 

folgenden Module im Umfang von insgesamt wenigstens 18 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.31a „Arbeit an antiken Originalen I“     (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.31b „Arbeit an antiken Originalen II“     (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.32a „Arbeit an mittelalterlichen Originalen I“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.32b „Arbeit an mittelalterlichen Originalen II“   (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.33a „Arbeit an frühneuzeitlichen Originalen I“   (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.33b „Arbeit an frühneuzeitlichen Originalen II“   (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.34a „Arbeit an neuzeitlichen Originalen I“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.34b „Arbeit an neuzeitlichen Originalen II“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.35 „Digitale Geschichtswissenschaft“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.36 „Angewandte Geschichte“      (3 C / 2 SWS) 

B.Gesch.37 „Methoden wissenschaftlichen Arbeitens für Historiker*innen“ (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.41 „Projektmodul“       (6 C / 2 SWS) 

B.Gesch.52 „Praktikumsmodul II (4 Wochen)“    (6 C) 

B.Gesch.53 „Praktikumsmodul III (6 Wochen)“    (9 C) 

 

c. Lehramtbezogenes Profil 

i. Studierende des lehramtbezogenen Profils müssen im Bereich „Projekt- und 

Praktikumsmodule“ abweichende Module im Umfang von insgesamt wenigstens 3 C 

erfolgreich absolvieren.  

ii. Studierende des lehramtbezogenen Profils müssen folgendes Wahlpflichtmodul im Umfang 

von 6 C erfolgreich absolvieren. Zugangsvoraussetzung für den Teil B des lehramtbezogenen 

Profils ist der erfolgreiche Abschluss von vier Einführungsmodulen im Umfang von insgesamt 

wenigstens 26 C: 



B.Gesch.70 „Grundlagen der Geschichtsvermittlung“    (6 C / 4 SWS) 

d. Profil „studium generale“ 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden des Faches „Geschichte“ im Rahmen des 

Profils „studium generale“ absolviert werden: 

B.Gesch.36 „Angewandte Geschichte“      (3 C / 2 SWS) 

B.Gesch.90 „Forschungsmodul“       (3 C / 2 SWS) 

 
3. Modulpaket „Geschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ im Rahmen des 

Bachelor-Studiengangs „Soziologie“ 

Im Modulpaket (außersoziologischer Kompetenzbereich) im Studiengebiet „Geschichte und 

Wirtschafts- und Sozialgesichte“ sind wenigstens 43 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen zu erwerben. 

a. Geschichte 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 15 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Pflichtmodule 

Es muss folgendes Modul im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.01  „Einführung in die Geschichtswissenschaft“   (4 C / 2 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt 3 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.02  „Vorlesungsmodul Vormoderne (Alte Geschichte, Mittelalter)“ (3 C / 4 SWS) 

B.Gesch.03 „Vorlesungsmodul Moderne“   (3 C / 4 SWS)  

b. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Es müssen folgende vier Module im Umfang von insgesamt 28 C erfolgreich absolviert werden: 

B.WSG.0001A „Einführung in die WSG I: Konzepte und Arbeitstechniken“ (10 C / 4 SWS) 

B.WSG.0003  „Aufbaumodul WSG I“      (6 C / 4 SWS) 

B.WSG.0004   „Aufbaumodul WSG II“      (6 C / 4 SWS) 

B.WSG.0007   „Abschlussmodul WSG II“      (6 C / 2 SWS) 

4. Modulpaket „Neuere und neueste Geschichte“ im Rahmen des Bachelor-

Studiengangs „Politikwissenschaft“ 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt wenigstens 42 C nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Pflichtmodule 

Es müssen folgende vier Module im Umfang von insgesamt 20 C erfolgreich absolviert werden: 



B.Gesch.01  „Vorlesungsmodul Einführung in die Geschichtswissenschaft“ (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.03  „Vorlesungsmodul Moderne“      (3 C / 4 SWS) 

B.Gesch.13a „Einführungsmodul Frühe Neuzeit“      (8 C / 3 SWS) 

B.Gesch.14a  „Einführungsmodul Neuzeit“       (8 C / 3 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule I 

Es müssen zwei der folgenden Module im Umfang von wenigstens 18 C erfolgreich absolviert 

werden; bereits absolvierte Module können nicht erneut berücksichtigt werden: 

B.Gesch.23a   „Aufbaumodul Frühe Neuzeit“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.24a   „Aufbaumodul Neuzeit“      (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.25a   „Aufbaumodul Methoden und Theorien“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.26a   „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.27a   „Aufbaumodul Globalgeschichte“     (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.28a   „Aufbaumodul Wirtschafts- und Sozialgeschichte I“  (9 C / 4 SWS) 

cc. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von 4 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.37 Methoden wissenschaftlichen Arbeitens für Historiker*innen  (4 C / 2 SWS) 

S.RW.1411aK Dt. Rechtsgeschichte (Rechtsgeschichte des Mittelalters) (4 C / 2 SWS) 

S.RW.1411bK Dt. Rechtsgeschichte (Neuere Rechtsgeschichte)  (4 C / 2 SWS) 

S.RW.1417K Verfassungsgeschichte der Neuzeit     (4 C / 2 SWS) 

 

5. Modulpaket „Geschichte“ im Rahmen des Bachelor-Studiengangs 

„Ostasienwissenschaft/Moderne Sinologie“ 

Im Modulpaket (außerfachlicher Kompetenzbereich) im Studiengebiet „Geschichte“ sind 

wenigstens 42 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben: 

a. Pflichtmodul 

Es muss folgendes Modul im Umfang von insgesamt 4 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.01 „Vorlesungsmodul Einführung in die Geschichtswissenschaft“ (4 C / 2 SWS) 

b. Wahlpflichtmodule I 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt 3 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.02 „Vorlesungsmodul Vormoderne (Alte Geschichte, Mittelalter)“ (3 C / 4 SWS) 

B.Gesch.03  „Vorlesungsmodul Moderne“      (3 C / 4 SWS) 

c. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt 8 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.13a  „Einführungsmodul Frühe Neuzeit“    (8 C / 3 SWS) 



B.Gesch.14a  „Einführungsmodul Neuzeit“      (8 C / 3 SWS) 

d. Wahlpflichtmodule III  

Es müssen drei der folgenden Module im Umfang von insgesamt 27 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.23a   „Aufbaumodul Frühe Neuzeit“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.24a   „Aufbaumodul Neuzeit“     (9 C /4 SWS) 

B.Gesch.25a   „Aufbaumodul Methoden und Theorien I“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.26a   „Aufbaumodul Osteuropäische Geschichte“   (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.27a   „Aufbaumodul Globalgeschichte I“    (9 C / 4 SWS) 

B.Gesch.28a   „Aufbaumodul Wirtschafts- und Sozialgeschichte I“  (9 C / 4 SWS) 

 

6. Modulpaket „Geschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ im Rahmen des 

Bachelor-Studiengangs „Ostasienwissenschaft/Moderne Sinologie“ 

Im Modulpaket (außerfachlicher Kompetenzbereich) im Studiengebiet „Geschichte und 

Wirtschafts- und Sozialgesichte“ sind wenigstens 43 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen zu erwerben. 

a. Geschichte 

Es müssen Module im Umfang von insgesamt 15 C nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

aa. Pflichtmodul 

Es muss folgendes Modul im Umfang von insgesamt 4 C erfolgreich absolviert werden: 

B.Gesch.01 „Vorlesungsmodul Einführung in die Geschichtswissenschaft“ (4 C / 2 SWS) 

bb. Wahlpflichtmodule I 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt 3 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.02 „Vorlesungsmodul Vormoderne (Alte Geschichte, Mittelalter)“  (3 C / 4 SWS) 

B.Gesch.03 „Vorlesungsmodul Moderne (Frühe Neuzeit, Neuzeit)“  (3 C / 4 SWS  

cc. Wahlpflichtmodule II 

Es muss eines der folgenden Module im Umfang von insgesamt 8 C erfolgreich absolviert 

werden: 

B.Gesch.13a  „Einführungsmodul Frühe Neuzeit“    (8 C / 3 SWS) 

B.Gesch.14a  „Einführungsmodul Neuzeit“      (8 C / 3 SWS) 

b. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Es müssen folgende vier Module im Umfang von insgesamt 28 C erfolgreich absolviert werden: 

B.WSG.0001A „Einführung in die WSG I: Konzepte und Arbeitstechniken“ (10 C / 4 SWS) 



B.WSG.0003  „Aufbaumodul WSG I“      (6 C / 4 SWS) 

B.WSG.0004   „Aufbaumodul WSG II“      (6 C / 4 SWS) 

B.WSG.0007   „Abschlussmodul WSG II“      (6 C / 2 SWS) 

 

7. Studienangebot im Bereich Schlüsselkompetenzen 

Folgende Wahlmodule können von Studierenden aller Studiengänge bzw. -fächer im Rahmen 

des Professionalisierungsbereichs (Bereich Schlüsselkompetenzen) absolviert werden: 

B.Gesch.31a „Arbeit an antiken Originalen I“     (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.31b „Arbeit an antiken Originalen II“     (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.32a „Arbeit an mittelalterlichen Originalen I“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.32b „Arbeit an mittelalterlichen Originalen II“   (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.33a „Arbeit an frühneuzeitlichen Originalen I“   (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.33b „Arbeit an frühneuzeitlichen Originalen II“   (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.34a „Arbeit an neuzeitlichen Originalen I“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.34b „Arbeit an neuzeitlichen Originalen II“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.35 „Digitale Geschichtswissenschaft“    (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.36 „Angewandte Geschichte“     (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.37 „Methoden wissenschaftlichen Arbeitens für Historiker*innen“ (4 C / 2 SWS) 

B.Gesch.41 „Projektmodul“        (6 C / 2 SWS) 

B.Gesch.52 „Praktikumsmodul II (4 Wochen)“    (7 C / 0 SWS) 

B.Gesch.53 „Praktikumsmodul III (6 Wochen)“     (9 C / 0 SWS) 

B.Gesch.61 „Russisch für Kulturwissenschaften I“     (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.62 „Russisch für Kulturwissenschaften II“     (6 C / 4 SWS) 

B.WSG.0008 „Grundlagen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte“   (6 C / 2 SWS) 

IV. Beleg-Empfehlungen für den Bereich Schlüsselkompetenzen 

Empfohlen wird der Besuch folgender Module: 

B.Gesch.61  „Russisch für Kulturwissenschaften I“   

 (6 C / 4 SWS) 

B.Gesch.62  „Russisch für Kulturwissenschaften II“   

 (6 C / 4 SWS) 

V. Fachspezifische Prüfungsformen  

Neben den nach den Bestimmungen der APO zulässigen Prüfungsformen können folgende 

fachspezifische Prüfungsformen vorgesehen werden:  

1. Projektstück  

Ein Projektstück ist eine Leistung, die Studierende oder eine Gruppe von Studierenden nach 

Absprache mit dem Seminarleiter zum Projektziel beitragen.  

2. Portfolio 



Ein Portfolio ist eine Sammlung von Arbeitsergebnissen im Umfang von max. 30.000 Zeichen, 

die im Verlauf eines Lernprozesses, der zeitlich begrenzt ist, zusammengestellt und 

dokumentiert werden.  

3. Hausaufgaben  

Hausaufgaben sind Arbeitsaufträge, die im Zusammenhang mit dem Thema der 

Seminarsitzung von Woche zu Woche aufgegeben werden, z. B. Rechercheaufgaben, kurze 

Präsentationen von höchstens 5-10 Min.  

4. Transkription  

Eine Transkription ist die Übertragung eines vormodernen (handschriftlichen) Textes in eine 

digitale Form.  

5. Praktikumsbericht  
In einem Praktikumsbericht werden Planung und Vorbereitung sowie die wesentlichen 

Aktivitäten während des Praktikums dokumentiert und die praktikumsgebende Stelle 

hinsichtlich ihrer Organisation, ihrer Aufgaben und Ziele dargestellt. Die Rahmenbedingungen 

des jeweiligen Praktikums, gesammelte Erfahrungen und eventuelle Schwierigkeiten werden 

im Umfang von max. 9.500 Zeichen aufgeführt und reflektiert.  

6. Exposé 

Ein Exposé stellt ein Hausarbeitsprojekt vor. Das Kurzexposé muss dabei eine klare 

Fragestellung bzw. These, Gliederung und die theoretische Verortung der Arbeit (z.B. durch 

Literaturhinweise) enthalten. Der Umfang beträgt max. 2 Seiten. 

7. Quellenanalyse  

In einer Quellenanalyse im Umfang von bis zu 15.000 Zeichen weisen die Studierenden 

Kenntnisse im Bereich der äußeren und inneren Quellenkritik nach.  

8. Literaturbericht  

Unter einem Literaturbericht im Sinne des Moduls B.Gesch.24c/24cf/26c/26cf/27c/27cf ist eine 

Auseinandersetzung mit mehreren Titeln Forschungsliteratur zu einem Thema in einem 

Umfang von bis zu 15.000 Zeichen zu verstehen. 

9. Diskussionsleitung 

Bei einer Diskussionsleitung, die im Anschluss an eine Präsentation oder auf Basis 

gemeinsam studierter Texte stattfindet, soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie die 

Kernthesen zusammenfassen, Diskussionspunkte herausarbeiten und die Diskussion durch 

nachfragendes und problematisierendes Verhalten leiten kann. 

10. Kommentar 

Bei einem Kommentar soll die zu prüfende Person würdigend und kritisch zu einem Text oder 

einer Präsentation Stellung nehmen und das eigene Urteil intersubjektiv nachvollziehbar 

vertreten. 

 



VI. Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit 

Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit im Studienfach „Geschichte“ ist der 

Nachweis von wenigstens 44 C aus dem Kerncurriculum. 

VII. Bachelorarbeit 

Gemäß § 10 Absatz 5 Satz 5 Buchstabe c der Prüfungs- und Studienordnung für den Zwei-

Fächer-Bachelor-Studiengang ist die Bachelorarbeit ausschließlich durch Upload in das 

Prüfungsverwaltungssystem vorzulegen.  

VIII. Besondere Bestimmungen zur Notenbildung 

Bei der Berechnung der Note für das Fachstudium „Geschichte“ sowie des 

Gesamtergebnisses der Bachelorprüfung bleibt auf Antrag, der spätestens vor Erstellung des 

Zeugnisses zu stellen ist, eines der Einführungsmodule B.Gesch.11a oder B.Gesch.13a oder 

B.Gesch.15a oder B.Gesch.17a unberücksichtigt. 

IX. Studium im Ausland 

Ein Auslandsaufenthalt wird dringend empfohlen. Dazu eignet sich vor allem das dritte 

Studienjahr, bevorzugt das fünfte Semester. 

X. Übergangsbestimmungen 

Für Studierende des Bachelor-Teilstudiengangs "Geschichte", die ihr Studium vor Beginn des 

Wintersemesters 2025/2026 begonnen haben und seither ununterbrochen immatrikuliert 

waren, finden die fachspezifischen Bestimmungen in der bis zum 30.09.2025 geltenden 

Fassung weiterhin Anwendung. Eine Prüfung nach den fachspezifischen Bestimmungen in der 

bis zum 30.09.2025 gültigen Fassung findet letztmals zum 30.09.2027 statt. Auf Antrag werden 

Studierende im Sinne des Satzes 1 insgesamt nach den vorliegenden fachspezifischen 

Bestimmungen geprüft; vor Antragstellung sollte eine Fachstudienberatung in Anspruch 

genommen werden.



Anlage 2: Änderungssatzung 

 

XI. Exemplarische Studienverlaufspläne 

1. Studienfach „Geschichte“ (mit Fachwissenschaftlichem Profil) in Kombination mit Studienfach „Germanistik - Deutsche Philologie/Deutsch“ 
 

 
Sem. 

Σ C 

BA-Fach „Geschichte“ (66 C) 
BA-Fach „Deutsche Philologie/Deutsch“ 

(66 C) 
Fachwissenschaft-
liches Profil (18 C) 

Professionalisierung/ 
Schlüsselkompetenzen (18 

C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 
Σ  32 C 

B.Gesch.11b 
„Einführungsmodul Alte 

Geschichte“ 
(Wahlpflicht) 

(Orientierungsmodul) 
5 C 

B.Gesch.01 
„Einführung in die 

Geschichtswissenschaft“ 
(Pflicht) 

4 C 

B.Gesch.12b 
„Einführungsmodul 

Mittelalter“ 
(Wahlpflicht) 

(Orientierungsmodul) 
5 C 

B.Ger.01-1 
„Einführung in die 
Germanistik 1.1“ 

(Orientierungsmodul) 
12 C 

  

B.Gesch.61 
„Russisch für 

Kulturwissenschaften I“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

2. 
Σ  31 C 

B.Gesch.13a 
„Einführungsmodul 

Frühe Neuzeit“ 
(Wahlpflicht) 

(Orientierungsmodul) 
8 C 

B.Gesch.14a 
„Einführungsmodul 

Neuzeit“ 
(Orientierungsmodul) 

8 C 

 

B.Ger.01-2 
„Einführung in die 
Germanistik 1.2“ 

(Orientierungsmodul) 
12 C 

B.Ger.04 
„Außerschulische 

Wissensvermittlung“ 
(Pflicht) 

3 C 

  

3. 
Σ  24 C  B.Gesch.02 

„Vorlesungsmodul 
Vormoderne“ 

(Pflicht) 
3 C 

B.Gesch.43 
„Projektmodul (2 

Semester)“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

B.Gesch.22c 
„Aufbaumodul 

Mittelalter“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

B.Ger.02-1 
„Literaturwissenschaft 

– hist. und syst. 
Perspektiven“ 
(Pflichtmodul) 

6 C 

 

B.Gesch.21cf 
„Aufbaumodul Alte 

Geschichte – 
fachwissenschaftliche 

Vertiefung“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

SK.AS.FK-33-EN   
“Leadership Skills: Working in 

an English Speaking 
Environment” 
(Wahlpflicht) 

3 C  
 

4. 
Σ  30 C 

B.Gesch.21a 
„Aufbaumodul Alte 

Geschichte I“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

B.Gesch.03 
„Vorlesungsmodul 

Moderne“ 
(Pflicht) 

3 C 

B.Ger.02-3 
„Linguistik – synchrone 

und diachrone 
Perspektiven“ 
(Pflichtmodul) 

6 C 

B.Ger.03-1b 
„Literaturwissenschaft – 

Text, Medien, Kultur“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

  

5. 
Σ  33 C 

B.Gesch.24b 
„Aufbaumodul Neuzeit 

II“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

  

B.Ger.03-3a 
„Empirische und 

theoretische Linguistik“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

B.Ger.02-2 
„Mediävistik- hist. und 

syst. Perspektiven“ 
(Pflichtmodul) 

6 C 

B.Gesch.23af 
„Vertiefungsmodul 

Frühe Neuzeit“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

 

6. 
Σ  30 C 

Bachelorarbeit 
12 C 

B.Ger.03-2 
„Mediävistik – Text, 

Medien, Kultur“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

 

B.Gesch.90 
„Abschlussmodul“ 

(Wahlpflicht) 
3 C 

B.Gesch.62 
„Russisch für 
Kulturwissens

chaften II“  
(Wahlpflicht) 

6 C 

SK.IKG-
ISZ.51.  

„Abschluss-
arbeiten 

schreiben“ 
(Wahlpflicht) 

3 C 

Σ 180 C 66 C (+12 C) 66 C 18 C 18 C 

     



2. Studienfach „Geschichte“ in Kombination mit Studienfach „Latein/Lateinische Philologie“ – Lehramtbezogenes Profil 

 
Sem. 

Σ C 

BA-Fach „Geschichte“ (66 C + 3 C) 
BA-Fach „Latein/Lateinische Philologie“  

(66 C+3 C) 

Optionalbereich  

(10 C)/ 

Erziehungs-
wissenschaften 

(20 C) 

Modul Modul Modul Modul Modul Modul Modul 

1. 
Σ 31 C 

B.Gesch.12b 
„Einführungsmodul 

Mittelalter“ 
(Orientierungsmodul) 

5 C 

B.Gesch.01 
„Einführung in die 

Geschichtswissensch
aft“ 

(Pflicht) 
4 C 

B.Gesch.02 
„Vorlesungsmodul 

Vormoderne“ 
(Pflicht) 

3 C 

B.Lat.01 
„Grundlagen des 
Lateinstudiums“ 

(Orientierungsmodul) 
6 C 

B.Lat.06c  
„Altertumskunde – 

Sprachwissenschaft“ 
(Wahlpflicht)  

6 C  

B.Gesch.31a 
„Arbeit an antiken 

Originalen - “  
(Wahlpflicht) 

4 C  

 

2. 
Σ  33 C 

B.Gesch.11a 
„Einführungsmodul Alte 

Geschichte“ 
(Orientierungsmodul) 

8 C 

B.Gesch.14a 
„Einführungsmodul 

Neuzeit“ 
(Wahlpflicht) 

8 C 

 

B.Lat.02-1 
„Basismodul 
Lateinische 
Sprache“I 
(Pflicht) 

6 C  

B.Lat.03 
„Lateinische Literatur I: Poesie“ 

(Pflicht) 
9 C  

  

3. 
Σ  30 C  

B.Gesch.22a 
„Aufbaumodul 

Mittelalter“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

B.Gesch.03 
„Vorlesungsmodul 

Wissensmodul 
Moderne “ 

(Pflicht) 
3 C 

 

B.Lat.02-3  
„Basismodul 
Lateinische 
Sprache“II  

(Pflicht)  
7 C  

B.Lat.04 
„Lateinische Literatur II: Prosa“ 

(Pflicht) 
6 C  

 

B.BW.010 
„Bildungswissenschaftli

che Grundlagen“  
(Wahlpflicht) 

6 C  

4. 
Σ 29 C B. Gesch.13b  

„Einführungsmodul 
„Frühe Neuzeit“ 

5 C  

B.Gesch.42 
„Projektmodul 

(Lehramt)“ 
(Wahlpflicht) 

3 C 

B.Gesch.70 
„Grundlagen der 
schulischen und 

außerschulischen 
Geschichtsvermittlung“ 

(Wahlpflicht) 
6 C 

 

B.Lat.07  
„Lateinische Literatur III“ 

(Pflicht)  
9 C  

 

B.BW.030  
„Praktikum in einem 

Betrieb, einer sozialen 
Einrichtung oder einem 

Sportverein (BSVP)“ 
(Wahlpflicht) 

5 C 

5. 
Σ  27 C 

B.Gesch.24a 
„Vertiefungsmodul 

Neuzeit I“ 
(Wahlpflicht) 

9 C 

B.Gesch.23c 
„Aufbaumodul Frühe 

Neuzeit“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

 

B.Lat.08  
„Aufbaumodul 

Lateinische Sprache“ 
(Pflicht)  

9 C  

  

B.BW.020 
„Handlungsfeld Schule 

und Allgemeines 
Schulpraktikum (ASP)“  

(Wahlpflicht) 
 9 C 

6. 
Σ  30 C Bachelorarbeit 

12 C 

B.Lat.09  
„Vermittlungs-
kompetenz“ 
(Wahlpflicht)  

6 C  

B.Lat.05-1  
„Lateinische Literatur für Latinisten“ 

(Pflicht)  
5 C 

B.Gesch.61 
„Russisch für 

Kulturwissenschaften“ 
(Wahlpflicht) 

6 C 

 

Σ 180 C 
66 C (+3 C) (+12 C) 66 C (+3 C) 10 C 20 C 

 

 


